
Ziegenhainer Tal e.V.
Edelhofgasse 22
07749 Jena

Jena, 29.01.2012

Vereinshaus Edelhofgasse 22 in Ziegenhain

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir wenden uns mit einem Problem und der Bitte um Hilfe an Sie.

Der mit der Stadt Jena 1997 abgeschlossene Mietvertrag zu unserem Vereinshaus wur-
de dem Ziegenhainer Tal e.V. (Zev) durch Jenakultur im Jahr 2009 gek�ndigt.
Dem Vertrag liegt der Stadtratsbeschluss vom 17.September 1997 zugrunde, wonach 
der �Alte Konsum� (heute: Vereinshaus Ziegenhain) unbefristet und kostenlos unserem 
Verein zur Nutzung �bergeben wurde.
Daf�r sollte der Verein Aufwendungen f�r Instandsetzung und Unterhaltung f�r das da-
mals stark sanierungsbed�rftige Geb�ude selber tragen. Dieser Pflicht sind wir bis heu-
te nachgekommen und konnten 2007, mit der Fertigstellung der Fassade, die Sanierung 
abschlie�en.

Das Vereinshaus hat sich �ber Jahre zum sozialen und kulturellen Kern des Ortsteils
entwickelt. Es wird als Mittelpunkt der Vereinsarbeit, als Seniorentreff, zu Ausstellungen, 
zu Vortr�gen, Konzerten und Ausstellungen, zum Volkssport, f�r private Familienfeiern 
und vielem mehr genutzt.
Jedem B�rger Ziegenhains, aber auch der angrenzenden Ortsteile (Ziegenhainer Tal 
und Kernbergviertel) ist die Bedeutung des Hauses als Zentrum f�r ehrenamtliche Arbeit 
als Sitz des Ortsteilb�rgermeisters, des Vereinsvorstandes oder z.B. als Wahllokal be-
kannt.

Im Haus und auf dem Grundst�ck wurde das 10-und 20-j�hrige Vereinsjubil�um ebenso
die 750-Jahr Feier Ziegenhains gefeiert. Vielleicht waren Sie pers�nlich zu einer dieser 
Veranstaltungen unser Gast und konnten sich von der Bedeutung des Hauses f�r den 
Ortsteil �berzeugen.

Die seit der K�ndigung bisher von KIJ vorgelegten Miet- bzw. Pachtangebote entspra-
chen in keiner Weise dem bis heute g�ltigen Stadtratsbeschluss und k�nnen neben der 
weiteren Instand- und Unterhaltung des Vereinshauses, vom ZeV nicht getragen wer-
den. Auch zwei Gespr�che mit dem Oberb�rgermeister f�hrten zu keinem tragf�higen 
Ergebnis.



Wir m�ssen bef�rchten, dass von uns sanierte Vereinshaus zu verlieren und dass das
Grundst�ck einem privaten Verkauf zugef�hrt wird.
Das w�re das zweite Mal, dass Ziegenhainer B�rger �ihre� H�user (und damit viele frei-
willige und mit gro�em ehrenamtlichem Engagement geleistete Aufbaustunden) verlie-
ren. Wir haben den alten Konsum auch deshalb zur kostenfreien Nutzung erhalten, weil 
das Kulturhaus Ziegenhain 1991 an den jetzigen Eigent�mer ohne einen Ausgleich der 
geleisteten Arbeitsstunden ver�u�ert wurde.

Wir wenden uns daher mit der dringenden Bitte an Sie,

1. den Stadtratsbeschluss vom 17.September 1997 nicht aufzuheben bzw. nicht ab-
zu�ndern

u n d

2. uns bei der Suche nach einer L�sung im Sinne dieses Stadtratsbeschlusses zu
unterst�tzen.

Jeder Zeit sind wir bereit ihnen die Problematik, unseren Standpunkt und m�gliche L�-
sungen in einem pers�nlichen Gespr�ch, auch �vor Ort�, zu er�rtern.

Mit freundlichen Gr��en 

Karl-Heinz Gaida Mobil: 0173 � 95 31 520 Email: k-h.gaida@versanet.de
-Vereinsvorsitzender-

Anlagen
1. Historie tabellarisch
2. Kopie Schreiben der Stadt Jena an das Bundesverm�gensamt �Verm�genszuord-

nungsverfahren�
3. Kopie Beschlussvorlage f�r die 39. Sitzung des Stadtrates am 17.09.1997
4. Kopie Schreiben JenaKultur �Aussetzung der K�ndigung�



Historie 

 
Jahr   

1991 
Antrag zur Übernahme und Nutzung des Gebäudes Edelhofgasse 22 an 
Magistrat der Stadt Jena 
Vorlage der ersten Nutzungskonzeption durch den ZeV 

Verkauf des Kulturhauses Ziegenhain an ein privaten Betreiber 
[Kaufpreis ca. 100.000 DM] 

   

1996 
Einleitung des Vermögenszuordnungsverfahren durch das 
Bundesvermögensamt bzw. die Oberfinanzdirektion 

Die Stadt Jena stellt fest, dass die Eigentumsverhältnisse nicht 
geklärt sind 

   

1997 
Das Bundesvermögensamt stimmt dem Kauf des Grundstückes für 
soziale Zwecke durch die Stadt Jena zu, mit der Bedingung es dem ZeV 
langfristig und kostenlos zur  Verfügung zu stellen. 

 

1997 
Der Stadtrat beschließt den Kauf [Die Kaufsumme 7.746 DM entspricht 
den Altschulden] und den Abschluss eines langfristigen Pachtvertrages. 

Die Stadt Jena gewährt dem ZeV ein Vorkaufsrecht 

1997 

Abschluss eines unbefristeten Mietvertrages zwischen der Stadt Jena 
und dem ZeV: 

• Die Vermietung erfolgt kostenlos 
• Aufwendungen für Instandsetzung und Instandhaltung trägt der 

Verein 

 

   

2009 Kündigung des Mietvertrages durch JenaKultur. 
Der ZeV widerspricht der Kündigung und beruft sich dabei auf den 
unverändert geltenden Stadtratsbeschluss. 

2009 Die Kündigung wird bis zur Klärung des Sachverhalts ausgesetzt.  

   

 












